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Betreff 
Wahl der Leitung des Baureferates (Referat V) 

I. Beschluss 

 
Gremium Stadtrat          
 
Datum 16.03.2011 
 

Abstimmungsergebnis 

mit Mehrheit einst. 
angen. abgel. 

Ja- 
Stimmen 

Nein- 
Stimmen 

Sitzungsteil öffentlich 

X                         
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Wahl der Leitung des Referates für Bauwesen (Referat V - § 6 der Hauptsatzung) für die 
Amtszeit vom 01.08.2011 bis 30.04.2016 wurde gemäß Art. 41 GO laut beiliegender 
Niederschrift durchgeführt. Die Niederschrift ist Bestandteil dieses Beschlusses. 
 
Der Oberbürgermeister gibt als Wahlergebnis bekannt: 
 
Joachim Krauße                        __45__    Stimmen 
 
__________________              ______    Stimmen 
 
 
Damit wurde ___Joachim Krauße____ mit __45__ Stimmen zur Leitung des Referates V  
für eine weitere Amtszeit, beginnend am 01.08.2011, gewählt. Er ist berechtigt die 
Bezeichnung „Stadtbaurat“ zu führen (§ 6 Abs. 2 der Hauptsatzung). 
 
Das Grundgehalt wird entsprechend des Grundsatzbeschlusses des Stadtrats vom 
24.04.1996 unter Beachtung der Bestimmungen der Verordnung zur Besoldung der 
kommunalen Wahlbeamten auf BGr. B 4 festgesetzt (Besitzstandswahrung). 
 
Daneben wird gemäß Art. 72 Abs. 1 KWBG eine Aufwandsentschädigung in gleicher Höhe 
wie für die anderen berufsmäßigen Stadtratsmitglieder im Rahmen der Anlage 2 zum KWBG 
gezahlt (unter Berücksichtigung einer Einwohnerzahl von über 100.000). 
 

 

 

 



Beschluss 

II. Eintrag in die Niederschrift SP-Nr.  

III. BMPA/SD  zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlage für  
Ref. V, GPR, GST, POA 
 
 

IV. BMPA/StR 

Fürth, 16.03.2011  

_______________________________ 
Unterschrift der/des Vorsitzenden 


